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VER S RJi U R G

Genossenschftf. - j k r u k t o r e n -

In Schlaslan.

Durcb die GewerbanovolIb wûb Jahre 1907 »tirtlß die 
Institution dar CtancJesans chal'ts-Instruktoren, welot® 
bisher auf Srund der Minist«rial-V>ror<nung roa Si.l/ai 
18S2, R.3.Bl.Nr. 98 bestand, gesetzlich geregelt.

la § 187 : a dieser Novelle wurde 5eth das
Hande Issilnlstarluo aralcttigt, sum Zwecke der FírtUrujig 
des gewerbliohen Awnocssiischaftswasens dia erforderli­
che .Anzahl vos tfenoseaasehafte-Instruktoren au bestellen.

Dementsprechend ist auch für Schlesien ein solcher 
Funktionär vorgesehen,

MaohdQ« 3 Mo oh tlg ÎB Stand# d«r pollti-
Echan Beamter. Schlesiens eins hiezu vorgebiIdete Pereffn- 
llchkelt ni.eht sur Verfügung steht,wurdan vorläufig bi 
zur dafinitivgn Bestellung ein®« eigenen (Janosa an Schafts-, 
Instruktors fftr Sohl-si li. .-eit ■ s des k. x. HandeWaIrl- 
sterluss die. für Mähren bestellten 6enoesenschaft®-In- 
struktoma njlt der Vörsehung des tenQtsaewsch&îts-Instruk- 
torendienstes in Sahlesiea betraut.

Hiernauh wird bit auf weiteres der für die ’jew&rba- 
genossensohftften alt deutsoiKr Üesoh&ftespraoho In Mfthrgn ' 
bestellt« k.k^ Uezlrks-KoMBiissar Dr.AIfrsd Christ auch 
dan Disnst ein** Instruktors für die -J< wer liegen osjen- 
sohaftan ait dautacher üesoh?ifts9prE.oh6 in Schlesien und 
dar fUr die Sewarbegenossentohaftar, alt bühxissher Ga- 
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V E R S R H U N G 
des

Genossenschaft s-Ins truktoren- 
Dienstes

in Schlesien.
--------0--------

Durch die Gewerbenovelle vom Jahre 1907 wurde die 
Institution der Genossenschafts-Instruktoren, welche 
bisher auf Grund der Ministerial-Verordnung vom 31.Mai 
1899, R.G.Bl.Nr. 98 bestand, gesetzlich geregelt.

Im § 127 : a dieser Novelle wurde nämlich das 
Handelsministerium ermächtigt, zum Zwecke der Förderung 
des gewerblichen Genossenschaftswesens die erforderli­
che Anzahl von Genossenschafts-Instruktoren zu bestellen.

Dementsprechend ist auch für Schlesien ein solcher 
Funktionär vorgesehen.

Nachdem jedoch gegenwärtig im Stande der politi­
schen Beamten Schlesiens eine hiezu vorgebildete Persön­
lichkeit nicht zur Verfügung steht,wurden vorläufig bi 
zur definitiven Bestellung eines eigenen Genossenschafts- 
Instruktors für Schlesien seitens des k.k. Hande'Mj1 int- 
steriums die für Mähren bestellten Genossenschafts-In­
struktoren mit der Versehung des Genossenschafts-Instruk­
torendienstes in Schlesien betraut.

Hiernach wird bis auf weiteres der für die Gewerbe­
genossenschaften mit deutscher Geschäftssprache in Mähren 
bestellte k.k. Bezirks-Kommissär Dr.Alfred Christ auch 
den Dienst eines Instruktors für die Gewerbegenossen­
schaften mit deutscher Geschäftsspraohe in Schlesien und 
der für die Gewerbegenossenschaften mit böhmischer Ge­



schäftssprache in Mähren bestellte k.k.Statthalterei-Sekretär 
Ottokar Tichý auch den Dienst eines Instruktors für die Ge­

werbegenossenschaf ten mit böhmischer und polnischer Geschäfts­
sprache in Schlesien versehen.

Der Letzgenannte wurde unter Finem ermächtigt,zu Inter­
ventionen in Angelegenheit von Gewerbe-Genossenschaften mit 
polnischer Geschäftssprache in Schlesien den k.k.Bizirks- 
Kommissär in Teschen Sigismund Żurawski heranzuziehen.

Die Tätigkeit der beiden Genossenschafts-Instruktoren, 
welche ihren Amtssitz in Brünn haben,hat mit 1.Jänner 1908 
begonnen.

Spätestens mit 1.Jänner 1909 dürfte das vorerwähnte 
Provisorium aufhören und für Schlesien ein eigener Genossen­
schaftsinstruktor bestellt sein.

Auf diese für Schlesien neugeschaffene Einrichtung wer­
den die interessierten Kreise mit dem Beifügen aufmerksam ge­
macht,daß der Wirkungskreis und die Amtstätigkeit der Genos­
senschafts-Instruktoren gegenüber den Genossenschaften und 
deren Verbänden durch den bereits erwähnten § 127 a der Ge­
werbe-Ordnung und die auf Grund dieser gesetzlichen Bestim­
mung erlassenen Ministerial-Verordnung vom 26.Juli 1907,R.G. 
Bl.Nr. geregelt sind.

ES steht zu erwarten, daß die Gewerbegenossenschaften 
von den ihnen zustehenden Rechte,in allen sie berührenden 
Angelegenheiten, den Rat eines, ihrem Zwecke dienenden staat­
lichen Organes einzuholen, zahlreich Gebrauch machen werden, 
damit der Zweck dieser Institution, die Förderung des Genos­
senschaftswesens, auch tatsächlich erreicht werde.


